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gerettet sei. Die Wunde war geheilt, so daß am Nach--

mittag die Heftfaden ans derselben herausgenommen

wurden.

Den 27. August waren alle Krankheitssymptome ver--

schwunden, so daß am 15ten Tage nach der Operation der

Eigenthümer den Ochsen zum .Zuge verwenden konnte.

IV.
Gutachten über die Krankheit einer Kuh, die

sich im Wahrschaftsstreit befand.

Auf das, von dem Zunftgcrichte Hauscn-Albis an
den Gesnndheitsrath, durch Zuschrift vom 2. I. 39. und

unter Ucbersendung der Akten, gestellte Gesuch; in Sa-
chen des Herrn Kantonsrath E. Joseph Rölli von Baar-
bürg, Gemeinde Menzingcn, Kt. .Zug, gegen Kaspar
Huber von Aeugst, betreffend Nachwährschaft, über sol-
gende Fragen ein Gutachten zu ertheilen:

1) Ob als richtig anzukenncn sei, daß Finnen und

Verhärtungen beim Hornvieh den gleichen Mangel wären.

2) Ob überhaupt ans dem Befundberichte der Her-
ren Thierärzte Schlumpf und Uttiger znverläßig zu ent-
nehmen sei, daß die im Streit liegende Kuh mit einem

rückfälligen Währschaftsmangcl behaftet gewesen.

Entspricht derselbe, nach gehöriger Durchsicht der

Akten, und Vorauöschickung einer denselben enthobenen,

gedrängten Geschichtserzählung, mit Folgendem:



G e j ch > chtS e r z à hIu n g.

Herr Kantonsrath Nolli übernahm, unterm 5. Juni
1837, pou Viehhändler Hnber in Aeugst, durch Tausch

gegen einen Zwitter zwei Kühe; eine von diesen Kühen
Zeigte bald nach der Uebernahme Krankheitö-Symptome,
wodurch der Uebcrnehmer sich veranlaßt fand, den

llebcrgcbcr aufzufordern, mit einem Thierarztc zur Un-
tersuchnng der Knh bei ihm einzutreffen, und da der

Angesprochene dieser Aufforderung keine Folge leistete,
so ließ der Ansprechet die gleiche Aufforderung durch
das Statthaltcramt Kuonau sul> 3. und 13. August
wit der Androhung an denselben gelangen, er lasse, im

nicht entsprechenden Falle, die Kuh auf nnrechthabcndc
Kosten abschlachten. Diesen beiden Aufforderungen wurde
von dem Vertauschet' ebenfalls keine Folge geleistet, und

deßwegen die Kuh den 17. August getodtct. Die Sek--

tion derselben wurde von den, hierzu amtlich beauf-
kragten, Thierarzten S ch lumps und Uttiger, den

gleichen Tag vorgenommen und über ihre Ergebnisse Von

diesen ein Befnndschein ausgefertiget, der wortlich also

lautet:

„Laut amtlicher Aufforderung wohnten die Unter-
»zeichneten am Morgen des unten bemerkten Datums
»zu Menzingcn der Sektion einer von Herrn Landrath
»Rölli von Neuhcim, von Herrn KaSpar Huber von

»Acugst, Kt. Zürich, vor einiger Zeit eingehandelten Knh
» bei, bei welcher sich Folgendes vorfand :

Acußerlich ob dem Schlnndkopf, eine schon

»gleich beim Uebcrnehmcn fühlbare, das Athmen und

» Schlingen erschwerende Vergrößerung, welche bei Ab-
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„deckung zwei Mannöfaust groß, und im Einschnitt m

„dieselbe in zwei Abtheilungen eine graue, sehr übel-

„riechende Jauche vorfindlich, mit 1 Zoll dicken Umge-

„ bungörändern."
„l!> In den Brusthöhlen fanden stch vorzüglich rech-

„terscits und etwas weniger linkerseits unzählige Vcrhär-

„tungcn (sogenannte Finnen) von verschiedenen Größen,

z. B. von einer Hirse klein, bis über 2 Zoll im Durch-
»schnitt haltend, sitzend vorzüglich in der Umgcbungs-

„haut der Lungen. So wie im Innern derselben, fanden

„sich auch viele am Brustfell."

„ L. In der Bauchhöhle fanden sich die meisten Ge-

„krösdrüsen vergrößert, hart und ausgeartet, am Ge-

„kröö fanden sich einige Finnen."
„Laut vorgefundenem, besonders a. b. und o. ergibt

es sich, daß diese Kuh an der sogenannten Finnen-
krankhcit gelitten — folglich laut dieser Erscheinung

rückfällig ist."
„Da diese Krankheit nicht der höchste Grad erreicht

hat, so ist nach unserer Ansicht der Fleischgenuß erlaubt,
jedoch sind die behafteten Organe zu vertilgen."

Nachdem, gestützt auf diesen Bcftmdbericht, von dem

Uebernehmer der Kuh eine Rückklage gegen den Vcr-
tauschcr derselben erhoben, und der Gegenstand vor dem

Zunftgerichte Hausen verhandelt wurde, gaben die ge-
nannten Thierärzte, dazu aufgefordert, vor einer Com-
mission dieser Behörde, noch folgende nachträgliche Er-
klärungen:

1) »Die Kuh sei zirka 3 Jahre alt gewesen, als
Herr Schlumpf sie zum erstenmal untersucht, noch neu-
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gekalbert, von leicht schwarzer Farbe, mit einem weiß

gefleckten Bauch, und mit weißen, aufgedrehten schönen

Hörnern."

2) „Unter Dämpfigkeit oder Engbrüstigkeit oder Lun-

gensucht könnten die aufgefundenen Mängel im Leibe nicht

gezählt werden, das Athmen und Schlucken sei ihr
durch den Mangel im Schlundkops erschwert worden,

übrigens betrachten sie Verhärtungen und Finnen für den

gleichen Mangel, früher habe man Verhärtungen überall

Finnen geheißen, welches im Kt. Zug jetzt noch der

Fall sei."

3) „Zuvcrläßig seien die Verhärtungen (Finnen)
schon lange vor dem geschehenen Handel in der Kuh be-

standen, auch hätte die Kuh deßwegen noch lange be-

halten werden können, wenn der Mangel im Schlund-
köpf nicht gewesen wäre."

Gutachten.
-><I Fr. 1 „Ob es als richtig anzuerkennen sei, daß

Finnen und Verhärtungen beim Hornvieh die gleichen

Mängel wären."
Finnen und Verhärtungen beim Hornvieh sind zwei wescnt-

lich verschiedene Krankheiten, und können daher nicht als
den gleichen Mangel betrachtet werden.

Gründe.
Diejenige Krankheit, die im gewöhnlichen Leben mit den

Benennungen Finnen, Finnenkrankheit, auch Zcpfig-
keit, Mecrlinsigkcit:c. belegt wird, ist eine dem Rind-
dich eigenthümliche, und besteht darin, daß an den serö-
sen Häuten der Brust und Bauchhöhle, und zuweilen
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auch an dcu Luftröhrcnverzwcigungen, krankhafte Aus-

wüchse (Aftcrgcbildc, Tuberkeln) von verschiedener Größe,

Farbe, Gestalt und Festigkeit vorhanden sind, die in

einer krankhaft gesteigerten und qualitativ veränderten

Bildungsthätigkeit der serösen Häute beruhen; ihre Struk-
tur ist meistens fleischig, schwammig oder warzenartig;
die meisten sind weich und erhalten wahrscheinlich erst

nach langer Dauer eine größere oder geringere Härte.
Das Gewebe der Theile, an denen sich diese Aftcrge-
bilde befinden, zeigt in der Regel nichts besonders Krank-

Haftes; die Entstehung derselben ist in Beziehung auf
die sie vcranlaßcndcn Schädlichkeiten, und die ersten

Aeußerungen ihrer Entwicklung, noch in ziemlich tiefes

Dunkel gehüllt, und die Ansicht, daß sie in spezifischer

Entzündung der serösen Häute gegründet sei, nicht mit
genügenden Thatsachen belegt.

Die Verhärtung ist dagegen eine bei allen Hausthie-
ren vorkommende Krankheit, die ihren Sitz meistens im

Drüsensystcm hat, und am häufigsten durch Entzündung,
in Folge des Auöganges derselben in lymphatische Aus-
schwitznng entsteht, wenn bei dieser mehr erdige als

eigentlich bildungsfähige Stoffe abgelagert, oder diese

wieder resorbirt werden, so daß durch jene die Festig-
kcit des betreffenden Theiles auf Kosten seiner Dehn-
barkcit und Elastizität, krankhaft erhöht wird.

Es ergibt sich hieraus, daß Verhärtungen und After-
gebilde an den serösen Häuten in der Brust und Bauch-
höhle (Finnen), sowohl hinsichtlich der Entstehung als
des Sitzes und der charakteristischen Merkmahle von
einander wesentlich verschieden sind. Auch die Behaup-
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lung, daß Verhärtungen früher überall Finnen genannt
worden seien, ist irrig, da diese beiden Krankheiten in
den ältern thicrärztlichen Schriften und von älteren

Thicrärztcn als von einander verschiedene angesehen

stnd. Wenn endlich im Kt. Zug diese beiden Krank-
Heiken als gleiche Leiden betrachtet werden, so ergibt sich

aus dem Sektionsbcrichtc, daß die pathologischen Er-
schcinungcn am Brust- und Bauchfelle dieser Kuh keine

Verhärtungen, sondern wirkliche Aftergebilde (Finnen)
gewesen sind.

all Fr. 2. „Ob überhaupt aus dem Befundberichtc
der Herren Thicrärzte Schlumpf und Uttingcr zuverläßig

zu entnehmen sei, daß die im Streit liegende Kuh mit
einem Währschaftsmangel behaftet gewesen."

Aus dem Besuudberichte geht nicht mit Bestimmtheit her-

vor, daß die in Frage Mhende Kuh überhaupt mit einem

Währschaftsmangel behaftet gewesen; wohl aber lassen die

<s. lit. b nnd o) aufgezählten pathologischen Bcrändcrun-
gen mit einiger Wahrscheinlichkeit auf einen solchen schlie-

ßcn, dessen Dasein indessen wegen der Mangelhaftigkeit
des Befundberichtes und namentlich, weil in demselben

die Krankheitscrscheinungen nicht enthalten sind, welche

sich beim Leben der Kuh gezeigt haben, nicht hinlänglich
cvnstatirt erscheint.

G r ü n d e.

Dem Bcfundbericht der Herren Thicrärzte Schlumpf
und Uttinger fällt der Vorwurf der UnVollständigkeit zur
Last, da theils die Beschreibung des Aeußern des Thieres,
in Bezug auf Alter, Größe, allgemeinen Körpcrzustand :c.

mangelt, in welcher Beziehung derselbe freilich durch

N. F. IV. s. 9
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mündliche Berichterstattung zum Theil vervollständigt

wurde; theils der Befund der Untersuchung im lebenden

Zustande der Kuh, welcher auf die Entscheidung dieser

Frage wesentlichen Einfluß haben könnte, in demselben

nicht enthalten ist, und endlich die Scktionscrgebnisse,

nicht mit der wünschenswcrthen Genauigkeit aufgezählt

sind. So viel geht indessen aus demselben mit Bestimmt-
hcit hervor, daß die Kuh an einem geschlossenen Eiter-
sacke in der Nähe des Schlundkopfes, an der Perlscuche

(Finnenkrankheit) und an einem krankhrften Zustande
vieler Gekrösdrüscn gelitten hat.

Was der Eitersack in der Nähe des Schlundkopfes

betrifft, so ist derselbe nach unserm Währschaftsgcsetze

kein Hauptmangel.
Die sogenannte Finnenkrankheit ist ebenfalls kein

Hauptmangel; dagegen liegt es unzweifelhaft im Sinne
des Gesetzes, daß diese Krankheit, wenn sie eine chroni-
schc Athmungsbcschwcrde bewirkt, was bei einem hohen

Grade derselben häufig der Fall ist, dem Titel von jenem

„alle Arten von Lungcnsucht und Engbrüstigkeit" zu

subsummiren sei. Im vorliegenden Falle geht nun aber

die schriftliche und mündliche Berichterstattung der Thier-
ärzte Schlumpf und Uttigcr dahin, die vorhanden ge-
wesenc Athmungsbeschwcrdc sei von dem Mangel am

Schlundkopfe und nicht von dtn Finnen bewirkt worden.

In Bezug auf den Grad der Finnenkrankheit ist derselbe

als nicht der höchste bezeichnet, und gesagt, es hätte
die Kuh noch lange behalten werden können, wenn der

Mangel am Schlundkopf nicht gewesen wäre; dagegen

zeigt lit. k des Befundbcrichtcö, daß die Zahl der After-
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gcbilde Finnen an nnd in den Lungen und am Brust-
fellc groß gewesen ist. Wenn nun auch anzunehmen ist,
diese Aftcrgcl'ildc haben das Athmen etwas behindert,
so kann doch nicht mit Zuverlässigkeit gefolgert werden,
es sei dieß, ohne die Mitwirkung des Eitersackes am

Schlundkopfe, in einem solchen Maße geschehen, daß

deßwegen die Kuh als engbrüstig erklärt werden könnte.

Was endlich die Vergrößerung, Härte und Ausartung
der Gekrvödrüsen nach lit. e des Bcfnndbcrichtcs betrifft,
so mangelt in demselben, wie oben erwähnt wurde, die

nähere Beschreibung der Beschaffenheit dieser Theile, nnd
es ist daher nicht ganz unzweifelhaft dargcthan, ob wirk-
liche Verhärtung derselben oder ein anderes Leiden zuge-

gen war. Zudem ist dieses Leiden in dem Befundbcrichte
als das am wenigsten Bedeutende betrachtet, dessen Natur
um so weniger außer Zweifel gesetzt ist, weil die Erschei-

nungcn vom lebenden Zustande der in Frage stehenden

Kuh fehlen, und es kann dasselbe demnach ans allen

darauf sich beziehenden Verhältnissen nicht mit hinläng-
sicher Bestimmtheit als ein Hauptmangel betrachtet wer-
den, zumal nach dem Wortlaute der folgenden Stelle des

Währschastsgesetzeö vom 21. Dez. 1321 in 8. 3., lit. 2. :
die Verhärtung und Vereiterung der Hinterleibseingcweide
und die daher entstandene Abzehrung, insofern diese Krank-
Heiken nicht Folgen von hitzigen Krankhcitszuständcn sind,

die das Thier als Eigenthum des Käufers befallen haben,"
es im Sinne derselben liegt, daß Vereiterung und Ver-
Härtung nur dann als Hauptmängel qualifizirt sind, wenn

durch sie Abzehrung entstanden ist, was hier offenbar

nicht der Fall war.
9 ^
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